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§ 19 HS-QSG Durchführung der
Qualitätssicherungsverfahren

 HS-QSG - Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Audits an Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 UG, an Fachhochschulen nach FHG sowie an öffentlichen und

anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen nach HG gemäß den in § 22 genannten Prüfbereichen können

durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, durch eine im European Quality Assurance

Register for Higher Education (EQAR) registrierte oder eine andere international anerkannte und unabhängige

Qualitätssicherungsagentur durchgeführt werden. In diesen Fällen hat das Ergebnis dieselben Wirkungen wie ein

Audit, das von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchgeführt wurde.

2. (1a)Bildungseinrichtungen, die ihr internes Qualitätsmanagement unter Zuhilfenahme der Beratung der Agentur

für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, einer im EQAR registrierten oder anderen international

anerkannten und unabhängigen Qualitätssicherungsagentur aufgebaut haben, dürfen beim nächsten

durchzuführenden Qualitätssicherungsverfahren nicht diese Agentur wählen.

3. (2)Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat die Qualitätssicherungsagenturen

gemäß Abs. 1 mittels Verordnung kundzumachen.

4. (3)Akkreditierungsverfahren und Überprüfungsverfahren für Lehrgänge zur Weiterbildung sind von der Agentur

für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchzuführen.
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